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Vorwort

Der vorliegende Kommentar wendet sich in erster Linie an den Rechtsan-
wender, also an Rechtsanwälte, Notare, Richter und an Angehörige der
Verwaltung, aber auch an sonstige Abnehmer von Verkehrswertgutachten
über Grundstücke wie beispielsweise Banken, Versicherungen, Steuerberater
sowie auch private Auftraggeber solcher Verkehrswertgutachten. Er will die
Prüfung ermöglichen, wie sie der Richter nach § 286 ZPO vorzunehmen
hat. Es geht dabei um die nach „freier Überzeugung“ zu beantwortende
Frage, ob ein solches vorgelegtes Verkehrswertgutachten „überzeugt“.

Für viele Entscheidungen ist die Kenntnis vom Verkehrswert eines Grund-
stücks eine wesentliche Vorbedingung. Wie solche Verkehrswerte festgestellt
werden müssen, ist nicht jedem bekannt. Das Sachverständigengutachten als
„Mittel der Erkenntnis“ führt nicht immer zum Erfolg. Die häufig mangel-
hafte fachliche Qualität solcher Gutachten wird auch im einschlägigen Fach-
schrifttum beklagt. Dass vorgelegte Verkehrswertgutachten über Grund-
stückswerte nur selten aus sich heraus verständlich und nachvollziehbar
begründet sind, dürfte der eine oder andere Leser dieses Kommentars bereits
selber erlebt haben.

Zur Prüfung eines ihm vorgelegten Verkehrswertgutachtens über Grund-
stückswerte muss der Leser dieses Kommentars nicht unbedingt selber Sach-
verständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
sein. Denn es gibt mit den Vorschriften des Ersten Teils des Dritten Kapitels
des BauGB (§§ 192 bis 199 BauGB) und mit der auf der Grundlage der
Verordnungsermächtigung in § 199 Abs. 1 BauGB erlassenen Immobilien-
wertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ein normativ geregeltes und
allgemein verbindliches Recht der Verkehrswertbestimmung von
Grundstücken. Es ist deshalb möglich, anhand des BauGB und der Immo-
WertV „wie an einem Ariadnefaden“ nachzuvollziehen, ob die anwendbar
gewesenen Rechtsvorschriften in BauGB und ImmoWertV bei der Erstellung
eines Verkehrswertgutachtens über Grundstückswerte beachtet worden sind
oder nicht. Bei dieser Prüfung handelt es sich um reine Rechtsanwendung.

Die stringent am Normtext der Vorschriften in der ImmoWertV ausge-
richtete Kommentierung will die vorerwähnte Prüfung eines vorgelegten
Verkehrswertgutachtens durch seinen Abnehmer erleichtern. Dass der Verfas-
ser neben seiner Qualifikation als zugelassener Rechtsanwalt zugleich auch
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grund-
stücken sowie Fachautor auf diesem Gebiet ist, hat es ihm wesentlich erleich-
tert, die in der täglichen Praxis jeweils auftauchenden Einzelfragen anzuspre-
chen. Zugleich hat er versucht, Verständnis dadurch zu wecken, dass bisherige
Entwicklungen des Rechts der Verkehrswertbestimmung von Grundstücken
und seine Zusammenhänge mit dem steuerlichen Bewertungsrecht nach dem
Bewertungsgesetz (BewG) aufgezeigt und erläutert werden.

Sankt Augustin, im Mai 2010 Dr. Peter Zimmermann
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